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Titel Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO)

Amtliche Abkürzung LBauO

Normtyp Gesetz

Normgeber Rheinland-Pfalz

Gliederungs-Nr. 213-1

§ 73 LBauO - Teilbaugenehmigung

(1) Ist ein Bauantrag eingereicht, so kann der Beginn der Bauarbeiten für die Baugrube und für einzelne Teile oder Bauabschnitte
des Vorhabens auf in Textform gestellten Antrag schon vor Erteilung der Baugenehmigung genehmigt werden
(Teilbaugenehmigung); die §§ 63 bis 71 gelten entsprechend.

(2) In der Baugenehmigung können, ungeachtet der Teilbaugenehmigung, für bereits ausgeführte Teile oder Bauabschnitte
zusätzliche Anforderungen gestellt werden, wenn sich bei der weiteren Prüfung der Bauunterlagen ergibt, dass diese
Anforderungen zum Schutz der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung erforderlich sind.
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